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(6) Die/Der. Vorsitzende des Promotionsausschusses sorgt für ein weiteres
Gutachten, wenn
1. die Berichterstatterin/der Berichterstatter in ihren Vorschlägen zur

Annahme, Rückgabe zur Verbesserung oder Ablehnung der
Dissertation oder um mehr als eine Note in ihren Bewertungen vonein­
ander abweichen,

2. eine Berichterstatterin/ein Berichterstatter ein weiteres Gutachten
beantragt.

(7) Eine Dissertation wird der Doktorandin/dem Doktoranden zur
Verbesserung zurückgegeben, wenn zu ihrer Annahme erhebliche Ände­
rungen . oder Ergänzungen erforderlich sind. · Die Berichterstatterin/Qer
Berichterstatter benennt in schriftlicher Form die zu verbessernden
Gegenstände zur Weitergabe an die Doktorandin/d_en Doktoranden._ Eine
Rückgabe zur Verbesserung kann nur einmal erfolgen.

(8) Den Mitgliedern des, Promotionsausschusses sowie den sonstigen zur
Betreuung von Doktorandinnen/Doktoranden berechtigten Mitgliedern der
Hochschule stehen die Dissertation und die Gutachten während der
Vorlesungszeit zwei Wochen und in der vorlesungsfreien Zeit vier Wochen
lang zur Einsicht zur Verfügung. Sie sollen ihre Kenntnisnahme durch
Unterschrift bestätigen und können zu der Dissertation ·und zu den
Gutachten schriftlich Stellung nehmen.

(9) _Über die Annahme der Dissertation, ihre _Rückgabe zur Verbesserung
oder ihre Ablehnung entscheidet der Promotionsausschuss. Der Vorschlag
der Mehrheit der Berichterstatterinnen/Berichterstatter gilt als Beschluss
des Prdmotionsausschusses, werm nicht binnen der in Absatz 8 bestimm-
ten Frist abweichend Stellung g·enommen worden ist.

(10) Wird die Dissertation abgelehnt, so . efhält die Bewerberin/der
Bewerber darüber einen schriftlichen Bescheid der/des Vorsitzenden qes
Promotionsausschusses, der die Entscheidungsgründe und eine
Rechtsmittelbelehrung enthält.

§7

Prüfungsausschuss 

(1) Nach der Annahme der Dissertation findet ein- wissenschaftliches
_Kolloquium (§ 8) . vor einem Prüfungsausschuss - statt. Dem
Prüfungsausschuss müssen mindestens · zwei Professo-ren/Profes­
sorinnen der Hochschule angehören. Er_ besteht aus:
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1. einer Professorin/einem Professor mit theoretischem Lehrgebiet der
Hochschule, die/der nicht Berichterstatterin/Berichterstatter sein darf,

, als VorsitzendeNorsitzender,
2. den Beri_chters��erinnen/Berichterstattern,
3. einer promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiterin/einem promovier­

ten wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule.

, (2) rne Vorsitzende/Der-Vorsitzende und das Mitglied nach Absatz 1 Satz 
2 ,Nr. 3 werden von der/dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
oder auf deren/dessen Antrag hin vom Promotionsausschuss bestellt. 

(3) Ist eine oder einer von den zwei Berichterstatterinnen/Berichterstattern
gehindert, am weiteren Verfahren teilzunehmen, so wird für die Persori ent­
sprechend Absatz 1 Satz 2 eine (Honorar-)Professorin/ein (Honorar-)·
Professor der Hochschule zum Mitglied des Prüfungsausschusses bestellt.

§8

Kolloquium 

(1) Das Kolloquium dient neben der Dissertation dem Nachwe.is der wis­
senschaftlichen Qualifikation der Doktorandin/des Doktoranden.

(2) Die/Der Vorsitzende des Promotionsausschusses _ bestimmt im
Einvernehmen mit der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prüfungs­
ausschusses den Termin des Kolloquiums und gibt ihn mit Frist von einer
Woche öffentlich bekannt. Auf Antrag der Bewerberin/des Bewerbers kann ·
die/der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Öffentlichkeit vom
Kolloquium oder einem Teil des Kolloquiums ausschließen. Dem Antrag ist
stattzugeben, wenn wichtige und nachvollziehbare Interessen der
Bewerber�n/des Bewerbers gefährdet sind. In jedem Fall teilnahmeberech­
tigt sind die Mitglieder: .. des Promotionsausschusses sowie alle zur
Betreuung von Doktorandinnen/Doktoranden berechtigten Mitglieder der
Hochschule. Der Termin des Kolloquiums soll nicht mehr als zwei Monate
nach der Annahme der Dissertation liegen.

(3) Das Kolloqu_ium wird von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses geleitet.

(4) Das ··Kolloquium beginnt mit einem Bericht der Doktorandin/des
Doktoranden über die Dissertation von etwa 30 Minuten Dauer.

; 

(5) Qc1s Kolloquium erstreGkt sich auf die Grundlagen der Dissertation
sowie. auf Freigen, die sachlich oder methodisch eng mit dem Fachgebiet
der Dissertation zus_ammenhängen.








